
293 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r i b h t 

des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und wirt­
schaftliche Integration 

über den Beschluß des Nationalrates vom 9. Juli 1969, be­

treffend ein Zusatzprotokoll zum Freundschafts- und Nieder­

lassungsvertrag zwischen der Republik Österreich und dem 

Kaiserreich Iran vom 9. September 1959 

Mit dem vorliegenden Zusatzprotokoll wird im Sinne 

einer authernschen Interpretation ausdrücklich festge­

stellt, daß Artikel 13 des Freundschafts- und Niederlas­

sungsvertrages zwischen der Republik Österreich und dem 

Kaiserreich Iran (grundsätzliche Befreiung von zwangs­

vIeiser Arbeitsleistung, Z'vlangsanleihen,Kontributionen 

LL~d Requsitionsmaßnahmen sowie Enteignungen) sinngemäß 

auch auf die anerkar~ten Aktien- und H&ndelsgesellschaf­

ten aller Art anzuwenden ist. 

Der Ausschuß fÜI' auswärtige' Angelegenhei ten und wirt-

schaftliche Integration hat die gegenständliche Vorlage 

in seiner Sitzung vom 15. Juli 1969 in Verhandlung ge­

nommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen hause zu 

empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt so~it der Aus­

schuß für auswärtige Angelegenheiten und wirtschaftliche 

Integration den Antrag, der Bundesrat 'Ir'TOlle 1.'-; schließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 9. Juli 1969, 
betreffend ein Zusatzprotokoll zum Freundschafts- und 

Niederlassungsverljrag z\iischen der Republik österreich 

und dem Kaiserreich Iran vom 9. September 1959, wird kein 

Einspruch erhoben. 

Wien, am 15. Juli 1969 

Dipl.-Ing. Dr. EBERDORFER 

Berichterstatter 

1ng. GUGLBERGER 

Obmann 
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